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Menschenhandel ist ein globales Phänomen. Es ist heute international anerkannt, dass
mit Menschenhandel vergleichbar hohe Gewinne erzielt werden wie mit Drogenhandel.
Menschenhandel ist zugleich eine der schwerwiegendsten Formen von
Menschenrechtsverletzungen überhaupt, und eine Straftat, die zum Kernbereich der
organisierten Kriminalität gehört. Schon diese Doppelstellung als Straftat und
Menschenrechtsverletzung zeigt, dass zur Verhinderung und Bekämpfung des
Menschenhandels die strafrechtliche Verfolgung der Täter allein nicht ausreicht.
Notwendig ist vielmehr auch die Unterstützung der von sexueller Ausbeutung
betroffenen Frauen und der Schutz ihrer Rechte, und mithin ein ganzheitlicher Ansatz. 

Bereits in der Erfassung des Phänomens ist ein ganzheitliches Handeln erstrebenswert:
Die polizeilichen Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandel und schwerem
Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung werden jährlich im - durch das
BKA veröffentlichten - Lagebild Menschenhandel dargestellt. Für 2005 weist diese
Statistik 642 ermittelte Opfer von Menschenhandel in 317 Ermittlungsverfahren aus.
Fast alle diese Menschen sind weiblich, und bis zu 80% von ihnen stammen aus Staaten
Mittel- und Osteuropas.

Das genaue Ausmaß des Menschenhandels und die Ursachen und Kontexte, in denen er
stattfindet, sind jedoch nicht bekannt. Als sicher gilt, dass von einem hohen Dunkelfeld
auszugehen ist. So schätzt beispielsweise das US State Department, dass weltweit jedes
Jahr zwischen 600.000 und 800.000 Menschen, viele von ihnen Frauen und Kinder,
zum Zweck der sexuellen Ausbeutung über internationale Grenzen gehandelt werden.
Das Lagebild Menschenhandel stellt darüber hinaus auch nur einen Ausschnitt des
Phänomens dar, nämlich die polizeilichen Ermittlungserkenntnisse. Das Wissen
anderer Akteure, wie der Fachberatungsstellen, die Menschenhandelsbetroffene
unterstützen, und beispielsweise durch ihre aufsuchende Sozialarbeit andere Einblicke
in das Milieu haben als die Polizei, fließt nicht in das Lagebild ein. Eine
ganzheitlichere Erfassung des Phänomens Menschenhandel in Deutschland unter
Einbeziehung des durch Fachberatungsstellen erworbenen Wissens wäre
wünschenswert, um das Phänomen besser zu begreifen und darauf aufbauend
vorhandene Unterstützungs- und Bekämpfungsmöglichkeiten entsprechend zu
optimieren.
Schließlich muss Menschenhandel als Phänomen der globalen Migration begriffen und
international erfasst werden. Vergleichbare Daten müssen nicht nur deutschlandweit,
sondern auch auf europäischer und internationaler Ebene erhoben und analysiert
werden, um länderübergreifend diesem globalen Phänomen gemeinsame effektive
Strategien zur Bekämpfung entgegenzusetzen, Opfer aufzufinden, sie zu unterstützen
und zu schützen.
 
Die Antworten auf Menschenhandel müssen ganzheitlich angelegt sein, um effektiv
Menschenhandel verhindern und Opfer schützen zu können. Sie müssen umfassend und
integriert ausgelegt sein, und sowohl die Gegebenheiten in den Herkunftsländern, wie
auch die Situation in den Zielstaaten berücksichtigen. Sie dürfen sich nicht auf reine
Strafverfolgungsmaßnahmen beschränken, sondern müssen multidisziplinär alle
Akteure einbeziehen, die zum Schutz und zur Unterstützung der Opfer beitragen
können. Zu solchen Maßnahmen zählen Sensibilisierungsmaßnahmen und der Auf- und
Ausbau des unterstützenden Netzwerks in Herkunfts- und Zielländern, sowie eine
Koordination und Zusammenarbeit aller mit der Bekämpfung des Menschenhandels
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befassten staatlichen, nicht-staatlichen und internationalen Einrichtungen, damit jede
Einrichtung ihre Kompetenz einbringen und für andere nutzbar machen kann.

Bereits im Strafverfahren ist aufgrund der herausragenden Bedeutung des Opfers eine
ganzheitliche Herangehensweise erforderlich: Die Zeugenaussage des Opfers ist von
zentraler Bedeutung für die Beweisführung in Strafsachen. Ohne sie kommt es nur sehr
selten zu Verurteilungen von Menschenhändlern. Potentielle Täter werden nicht
abgeschreckt, wenn sie nicht mit einer Bestrafung rechnen müssen. Eine Betreuung und
Beratung der Opferzeugin durch Fachberatungsstellen führt zu höherer Verwertbarkeit
der Aussagen und daher auch zu effektiverer strafrechtlicher Bekämpfung des
Menschenhandels. Bereits geschlossene Kooperationskonzepte und Modelle der
Zusammenarbeit weisen hier den richtigen Weg, und sollten bundesweit eingeführt
werden.

Auch die Betreuung und Unterstützung des Opfers muss ganzheitlich erfolgen: Dem
Opfer ist nicht nur Zugang zu Sofortmassnahmen zu gewähren, sondern ihm sind echte
Alternativen aufzuzeigen. Ziel muss sein, die Frau dabei zu unterstützten, ihre Stabilität
und die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen. Sie muss vollumfänglich unter
Ausschöpfung der Vierwochenfrist über ihre reellen Möglichkeiten und Perspektiven
während des Verfahrens und danach aufgeklärt werden. Wenn sie nicht für eine
Zeugenaussage gewonnen werden kann, muss gemeinsam mit ihr ihre Rückkehr in ihr
Heimatland und ihre dortige Reintegration unter Einbeziehung von Akteuren in den
Herkunftsländern vorbereitet werden. Eine solche angemessene Betreuung ist jedoch
aufgrund finanzieller und personeller Engpässe zum Teil nur eingeschränkt möglich.

Schließlich müssen, damit nicht lediglich die Symptome, sondern die eigentlichen
Ursachen des Phänomens bekämpft werden, bei der Bekämpfung des Menschenhandels
seine Wurzeln, wie beispielsweise Armut, Fehlen von Chancen,
Geschlechterdiskriminierung, Wohlstandsgefälle, fehlende Bildung und
Ausbildungsmöglichkeiten vor allem in den schutzlosesten und am stärksten
betroffenen Gesellschaften bekämpft werden. Beispielsweise sollte der
Menschenhandelsbetroffenen, die als Zeugin längere Zeit in Deutschland bleibt, eine
nachhaltige Reintegration in Gesellschaft und Beruf ermöglicht werden, um die Gefahr
ihrer Reviktimisierung zu verringern und ihr Alternativen zu eröffnen, sich und ihre
Familie zu unterstützen. Aufgrund einer unverändert schlechten ökonomischen Lage
und fehlenden personellen und finanziellen Ressourcen nach der Rückkehr in das
Herkunftsland gilt es bereits im Zielland, durch geeignete berufliche
Qualifizierungsmaßnahmen den Frauen in ihren Herkunftsländern eine ökonomische
Startchance zu verschaffen. Solche Maßnahmen, wie auch die Möglichkeit der
Arbeitsaufnahme in Deutschland stabilisieren das Opfer zusätzlich während des
Gerichtsverfahrens, und können damit zu effektiverer Strafverfolgung beitragen.


